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Vorwort zur zweiten Auflage

Der Schutz geistigen Eigentums ist in der heutigen Zeit genau so selbst-
verständlich wie der Schutz des Sacheigentums geworden. Als Motor 
für kulturellen Reichtum und Innovation erfährt das geistige Eigentum 
zunehmend Wertschätzung. Viele Kreative, wozu auch die genannte Be-
rufsgruppe der Architekten und Ingenieure zählt, befinden sich dennoch 
im Unklaren, welchen Schutz ihre kreativen Leistungen genießen und wie 
sie sich vor einer missbräulichen Verwertung schützen können.

Das vorliegende Werk soll daher für Architekten und Ingenieure wie 
auch für Praktiker in rechtlichen Berufen einen Einblick in die Voraus-
setzungen, den Schutzumfang und die Grenzen des Urheberrechts geben. 
Darüber hinaus geht das Werk auf einen etwaigen Schutz nicht urheber-
rechtsfähiger Leistungen unter wettbewerbsrechtlichen Gesichtpunkten 
ein und zeigt die Möglichkeiten der Verfolgung bei einer Verletzung auf.

Das Buch wurde mit der zweiten Auflage vollständig überarbeitet und 
aktualisiert. Die Rechtsprechungsübersicht und damit der Quellennach-
weis, der bis Ende 2013 Berücksichtigung gefunden hat, wurde dabei 
erheblich erweitert. Der dritte Teil, der in der ersten Auflage von Herrn 
Rechtsanwalt Frank Kosterhon verfasst wurde, wurde von Frau Rechts-
anwältin Heidi Messer neu bearbeitet sowie an die neue Gesetzeslage und 
entsprechend der Änderungen der Rechtsprechung angepasst.

München im Juni 2014  
Anja Binder Heidi Messer
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